
BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

21.21.891/35-3/1979 

1010 Wien, den ...... i~L ..... Apr . .iL ........... _ ............. 197 .9 .. 
Stubenzinf; I 
T dophou 75 COO 

/2,1-/0'f IA f3 

1979 -04- 3 U 
zu :2Lf't3 /J 

E...fi'antwortung 

der Anfrage der Abg. Pichler und Genossen 
an den Bundesminister fij~ soziale 

Verwaltung, betreffend Einhaltung der ge­
setzlichen Vorschriften bei Vergabe von Auf­
trägen aufgrund der Bestimmungen des GSPVG. 

(Nr.2473/J). 

Die anfragenden .Abgeordneten weisen. darauf hin, daß nach 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in den Sozial­
versicherungsgesetzen (§ 420 Abs.7ASVG bzw. die ent­
spre~henden Bestimmungen der librigen Sozialversiche~ungsge­
setz e) Personen, die mit' einem Vers icherungsträger in 
regelmäßigen geschäftlichen Beziehungen stehen, bei diesem 
Versicherungsträger nicht als Versicherungsvertreter tätig 
sein können. Der Gesetzgeber. wolle demnach jede Verbindung 
zwischen der Tätigkeit eines Versicherungsvertreters und 
der Ausübung einer privaten geschäftlichen T~tigkeit für 
diesen Versicherungsträger vermieden viissen. In entsprechen­
den Erlässen .des Bundesministeriums fU::" seziale VerlolClltung 
aus den Jahren 1967 und 1968 sei klargestellt worden, daß 
die Vergabe von Leistungen an Versicherun~svertreter, ins­
besondere an 11itgliederdes Verstandes und des 1Jber-l.vachungs-­
ausschusses, unve=einbar sei. 

Die anfragenden Aboreordneten hätten Informationen erhalten., - "'- . 

wonach der Versicherungs~Jertreterbei der Sozialversicherungs­
anstalt der gewerblichen \-lirtschBft, Abgeordneter zum Nationa~-
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rat lng.Karl Dittrich, entgegen den abzitierten Erlässen 

Aufträge im Zusammenhang mit Bnuführungen der Bozialver­

sicherungsanstal t der gewerblichen Wil~tschaft erhel tell habe. 

In diesem ZusBmmenhang werden folgende Anfragen gestellt: 

1 •. Entsprechen diese Informationen den Tatsachen? 
2. Halten Sie es bejahendenfalls als für vereinbar, daß 

diese Aufträge an Iug.Karl Dittrich vergeben wurden, ob­

wohl er als Versicherungsvertreter dem V~rwaltungskBrper 

der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­

schaft tätig war? 
3. Sind bei der Vergabe dieser Aufträge die Bestimmungen 

der O-Norm A 2050 über die Vergebung von Leistungen 
eingehalten worden und wurde der Genannte bei der Auf­
tragsvergabe bevorzugt behandelt? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Aufgrund von Wahrnehmungen von Einschauorganen des Bundes­
ministeriums für soziale Ver .... raltung im Jahre 1967, wonach 
von einem Versicherungsträger Bauerbeiten an den Vorsitzen­

den des Überwachungsausschusses des betreffenden Ver­

sicherungsträgers vergeben worden waren, hat das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung darauf hingewiesen, daß 

eine solche Vorgangsweise mit den gesetzlichen Kontrollauf­

gaben des über'Nacllungs8usschusses unvereinbar sei.. In diesen::. 
Zusammenhang hat das Bundesministerium rlir soziale Ver­
waltung von der gesetzlichen Erm~chtigung, seine Aufsichts­

tätigkeit auch auf Fragen der Zweckm3.8igl\:eit zu erstrecb:::n, 

Gebrauch gemacht und die Meinung vertreten, daß die Vergabe 
von Bauarbei.i;en und ähnlichen ~lerklei.stune:en gegen Entgel-c 
an Veriicherungsvertreter, die Mitglied des überwachungs-
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ausschusses oder eines geschäftsflihrenden Verwaltungs­
körpers des betreffenden Versicherungsträgers seien, 
nicht für zweckmäßig gehalten \'Jsrde. Eine ausdrückliche 
gesetzliche Bestimmung, die die Vergabe von Aufträgen 
an Versicherungsvertreter für unzulässig erklärt, gibt 
es allerdings nicht. Bestehen auf diese \-Jeise jedoch 
regelmäßige geschäftliche Beziehungen zwischen einem 

VersicherungsveI'treter und dem Versicherungsträger, 
dann ist der Versicherungsvertreter gern. § 423 Abs.1 
Z.1 in Verbindung mit § 420 Aas.7 Af.:VG bz,\.r. den gleich­
artigen Bestimmungen in den anderen Sozialversicherungs­
gesetzen seines Amtes als Versicherungsvertreter zu ent­
heben. 

Die Einschauorgane des Bundesministeriums flir soziale 
Verwaltung haben im Jahre 1978 anläßliehein,er bei der 
Sozialversicherungsanstal t der gevJerbliehen \-Jirtschaft 
durchgeflihrtenEinschau u.a. folgende Feststellungen 

getroffen: 

1. Der Vorstand der sein~rzeitigen Pensionsversicherungs­
anstalt de~ gewerblichen Wirtschaft, diesp5ter in die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
übergegangen ist, beschloß am 16.'7.1969 die Errichtung 
eines VerwaltungsgebäJdes in Vien V., Wiedner Haupt­
straße 84-86. Aufgrurd des Beschlusses des Bau2.usschusses 
der Anstalt vom. 16.C).'1970 wurden am 13.10.1970 die 180-

lierungsarbeitel" der Parapette dos Rochhausteiles und des 
1. und 2. Obergeschosses ausgeschriel)en. Neben drei an­
deren Firmen wurde auch 'die Fa. lng. Kar~ DlTTRlCH ORG 
zur Anbotlegung eingeladen. Da keine der vier einge­
lade'nen Firmen ein Anbot abgab, wurden von den Architekten 

'ht .. I' h~' , '...,. ~.,.' 'b 1"-nae .... rag 1C ... r..ngeoote von 2o\."e1 ;jpeZlal.>-lrmen e1nge J.O_~ v: 
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Angebot der Fa. Dipl.Ing. BUCH GesmbH 
vom3.12.19'?O 

Angebot der Fa. Willy STANZEL 
vom 20.1.1971 

L~82. 786, -- S 

515.850,-- S 

Mit Schreiben vom 21.1.1971 libermittelten die Architekten 
die beiden Angebote der Anstalt und ersuchten um Ve:;:-gabe 
der Leistungen. Obwohl die Fa~ Ing. Karl DI1.\TRICH OHG 

bei der beschränkten Ausschreibung vom 13.10~19?O kein 
Angebot abgegeben hatte und in der :Folge deshalb von den 
Archi tekten be:L der zweiten Anbotseinholung nicht mehr 

berücksichtigt wurde, stell te sie arn 2.2.197'1 unaufge­
fordert ein Offert mit einer Anbotsumme von 499.500 s. 
In den nachfolgenden Verhandlungen über die Zahlungs­
konditionengewährte die Fa. Ing. Karl DITTRICH CHG 

einen Preisnachlaß von 5 ?b, spdaß.sich folgende neue 
Reihung ergab: 

1. Ing. Karl DITTRICH ORG 

abzüglich 5 % 

2. Dipl. lug. BUCH GesmbH 

3. ~Jilly STANZEL 

499·500 S 

24.975 s 

474.525 S 

482.786 S 

515 .. 850 S 

Der BauausschuB der Anstalt beschloß in seiner Sitzung 
!~,:~. Karl DITTRICE ORG den Auftrag 

zur Durchführung de~> Isolierungsarbeiten zu erteilen. 
Die Auftragserte~lung erfolgte am 27.4.1971. 

Wie sich aus diesen Feststellungen der Einschauorgane 
des Bundesministeriums flir soziale Verwaltung ergibt, 
hat die Fa. Ing. Karl DITTRICH ORG im Rahmen der be­
s~hränkten Ausschreibung zunächst kein Anbot gelegt und 
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bei der zweiten Anbotseinhol ung .einersei ts ohne Einl a­
dung, andererseits erst nach Bekan...'1t\verden der Anbots­
summen der beiden anderen Firmen ein Offert erstellt. 

vJie die Einschauorgane des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung erhoben haben, ist der Versicherungs­
vertreter im Landesstellenausschuß Wien sowie im Vor­
stand der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 

.ltürtschaft, Abgeordneter zum Nationalrat TIlg. Karl 
DlTTRICH persönlich haftender Gesellschafter der Fa. 
lng. Karl DITTRlCH ORG. 

2. Anläßlich der Errichtung der Rheuma-Sonderkranken­
anstal t in Baden bei T,üen durch die Sozial versicherungs­
anstalt der gewerblichen Wirtschaft wurde auf grund der 
Beschlüsse des Bauausschusses der Anstalt vom 23.6.1976 
am 6.7.1976 die Isolierung für die freiliegenden Rohr­
leitungen auqgeschrieben. Von den insgesamt neun zur 
AnbotsteIlung eingeladenen Firmen gaben nur vier Firmen 
ein vollständiges Angebot ab, unter welchen die Firma 
Chemobau BLEULER KG mit einer Anbotsumme von 294.819 S 
Billigstbieter i'lar. Der Auftrag wurde durch den Bauaus­
schuß der Anstalt am 22.9.1976 der Fa. Chemobau BLEULER 
KG als Billigstbieter zugeschlagEn und am "14.10.1976 
vergeben. 

wie die Einschauorgane des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung erhoben haben, ist der schon oben erwähnte Versi·~ 
cherungsvertreter im Landesstellenausschuß Wien sowie im 
Vorstand der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
1..Jirtschaft, Abgeordneter zum l'lationalrs. t lng. Karl DITTRICrI, 

Komplementär der Fa. Chemobau BLEULEH KG. 
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3. Aufgrund .des Beschlusses des Baususschusses der An­
stalt vom 5.12.1977 wurde am 31.1.1978 flir den Zubau 
zu dem Verwaltungsgebäude Wien der Sozialversicherungs­
anstalt der gewerblichen ~irtschaft die Fassadeniso­
lierung sowie die Isolierung der Heizungs-, Klima- und 
LÜftungsanlagen ausgeschrieben. Die Fa~ Ing. Karl 
DITTRICH OHG v/ar hinsichtlich der Fassadenisolierung 
mit eiIf.er Anbotssumme von /+78.970 S Bestbieter, hin­
sichtlich der weiteren Isolierungsarbeiten mit einer 
Summe von 1,347.682 S Billigstbieter'. Vom Bauausschuß 
wurden diese beiden Aufträge am 16Q3.1978 der Fa. Ing. 
Karl DITTRICH ORG zugeschlagen •. 

wie schon oben unter Ziffer 1. erwähnt, ist der Versi­
cherungsvertreter im Landesstellenausschuß Wien sowie 
im Vorstand der Sozialversicherungsanstalt der gewerb­
lichen \·Jirtschaft, Abgeordneter zum Nationalrat lng. 
KarlDlTTRlCH, persönlich haften,der· ,Gesellschafter der 
Fa. lng. Karl DI~TRIC3: OHG. 

Zu 2.: Ich halte es - wie 'dies das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung schon in den Jahren 1967 und 
1968 getan hat - grundsätzlich für unvereinbar, dsE 
derartige Aufträge an Versi cherungsvert:."eter, di e 1"1i t­
glied des Über\vBChungsaussc'husses ode:::- eines geschäfts­
führenden Verwaltungskörpers eines Versicherungsträgers 
sind, vergeben werden. Im Zusammenhang mi:; der 1979 
neu beginnenden Amtsperiode der Verwc.ltungskörper der 
Sozialversicherungsträger wurden die Sozial versicherungs­
träger mit Erlaß VeJID 29.3.1979, Zl. 27.269/1-'3/79 dayon 
in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig wurden die Sozialver­
sicherungsträger darauf t~,ingewiesen, daß nach § ':':'20 Abs. 7 
ASVG sowie den gleichartigen Bestimmungen in den anderen 
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Sozialvcirsicherungsgesetzen, Personen~ die mit einem 
Versicherungsträger bzw. mit dem Hauptverband de,r öster­
reichischen Sozialversicherungsträger in regelmäßigen 
geschäftlichen Beziehungen stehen, nicht Versicherungs­
vertreter sein k5nnen. Die Sozialversicherungsträcer 
wurden eingeladen, bei den in die neuen Verwaltungs-, 
körper entsendeten Versicherungsvertreter zu prlifen, 
ob es sich nicht um Personen handelt, die zum Versiche­
rungsträger in regelmäßig~n ceschäftlichen BeziBhungen 
stehen. Die Sozial versicherungsträger i.,mrden beauftragt, 
im Falle der Feststellung solcher regelmäßiger geschäft­
lichen Beziehungen eines Versicherungsvertreters zum Ver­
sicherungsträger unverzliglich die Enthebung des Versiche­
rungsvertretersvon seinem Amte' gern. § L~23 Abs.1 Z.1 in 
Verbindung mlt§ L~20'Abs.7 ASVG bzw. den gleichartigen 
Bestimmungen in den anderen Sozialversich~rungsgesetzen 
zu veranlassen. 

E~. 3·: NachdEm vom Hauptverband der österreichischen 
Sozial versicherungstr,äger gern. § 31 Abs. 5 ASVG beschlos,.. 
senenund durch das Bundesministeriurn für soziale Ver­
waltung genehmigten "Richtlinien über die Vergebung von 
Leistungen durch,Sozialversicherungsträger und dem Haupt­
verband" haben die Sozial versicherungsträger und der 
Hauptverband bei der Vergebung von Leistungen die Ö-Norrn 
A 2050 nach Maßgabe der in den Richtlinien des Hauptver­
bandes enthal tenen zusät~~lichen Bestimmungen zu beachten. 
In den Ausführungsbestimmungen der Richtlinien des Haupt­
verbandeszum Punkt '1, 31 der ö-Norm A 2050 wird bestimmt: 
"Für alle Bieter haben dieselben vlettbewerbsbedingungen 
zu gel t'en, daher ist jede Begünstie;ung oder Benachteili­
gung einzelner Bieter verboten." Im Punkt 4,4 der Ö-Norm 
A 2050 ~ die uneing,eschränkt von den Sozialversicherungs­
trägern anzuwenden ist, wird bestimmt :II\>.Jährend des Ver-
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gebungsvcrfahrens darf der Auftraggeber mit einern Bieter 
grundsätzlich nicht verhandeln. Unzulässig sind insbe­
sondere Verhandlungen über eine Änderung der Angebote, 
welche die Erlangung von Preisnachlä.ssen - auch in Form 
von nicht gesondert vergliteten zusätzlichen Leistungen -
bezwecken oder sonst gegen den Grundsatz der gleichmäßi­
gen Behandlung aller Bieter verstoßen ••••• ". 

Nach den SChOll oben dargel~gten Feststellungen der Ein­
schauorgane des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
hat die Fa. I~g. Karl DITT~ICH GRG bei der Vergabe von 

,. 

Isolierungsarteiten am Neubau des Verwaltungsgebäudes der 
Anstalt im Rahmen der beschränkten Ausschreibung zunächst 
kein Anbot gelegt, jedoch bei einer ·zweiten Anbotseinho­
lung einerseits ohne Einladung, andererseits erst nach 
Bekanntwerden der Anbotssummender beiden anderen Firmen 
ein Offert erstellt. Die Entgegennahme dieses Anbotes'durch 
die Anstalt sO\vie die Verhandlung der Anstal t roi t der Fa. 
lng. Karl DITTRlCH OHG über einen Preisnachlaßhat gegen die 
Bestimmung des Punktes 4,4 der Ö-~orm A 2050 soylle die ver­
bindliche Durchführungsbestimmung i,n den Richtlinien des 
Hauptverbandes zum Punkt 1, 31 der Ö-Norm A 2050 verstoßen; 
diese Vorgangsweise stell t daher offenkuIldig eine Bevor­
zugung der Fa. Ing. Karl DITTRICH ORG gegenüber den beiden 
anderen Bietern dar. 

I 

, I: . /1,. I • " 

,</G~\-~~· . r .. 
t 
t . 

V 
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